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Planungen für den Ausbau der Windkraft - IV 
 
Aus der Bevölkerung erreichen uns nach wie vor zahlreiche Fragen zu den Ausbau-
plänen der Windenergie. Die Antworten der Landesregierung auf die Kleinen Anfra-
gen 312 (Antwort: Drucksache 6/958) und 412 (Antwort: Drucksache 6/1144) haben 
teilweise zu neuen Fragen geführt. Zudem war in den letzten Wochen aus der Regie-
rungskoalition ein wachsender Zweifel an der Akzeptanz der Windenergie in Bran-
denburg und den entsprechenden Ausbauplänen zu vernehmen. 
 
Aus der Regierungskoalition heraus wurde angekündigt, die Ziele der Energiestrate-
gie 2030 zu „überdenken“. Auch von Ministerpräsidenten Dr. Dietmar Woidke war 
harsche Kritik am EEG und dessen Folgen zu vernehmen. Insbesondere der Mangel 
an Speicherkapazitäten und die mangelnde Versorgungssicherheit wurde öffentlich 
angesprochen (siehe „Woidke distanziert sich von Energiewende-Gesetz“, HWK 
Frankfurt (Oder) – Region Ostbrandenburg, Ausgabe 07/15, Seite 26). Dieses offen-
sichtliche Versäumnis der Planung der Energiestrategie 2030 war bereits in der Ant-
wort auf die Kleine Anfrage 412 (Antwort: Drucksache 6/1144) vom April 2015 zu Ta-
ge getreten. Viele der dort gestellten Fragen wurden jedoch nicht konkret beantwor-
tet. 
 
Ich frage daher die Landesregierung: 
 
1. Bei der Antwort auf Frage 14 der Kleine Anfrage 412 (Antwort: Drucksache 

6/1144) blieb offen, wie sich die Reserve für die volatile Einspeisung der Wind- 
und Solarenergie zusammensetzt. Welche „konventionellen Kraftwerkskapazi-
täten“ sollen laut Energiestrategie 2030 im Jahr 2030 als Reserve für die vola-
tilen Einspeisung der Wind- und Solarenergie dienen? Bitte nach Energieträ-
gern und jeweiliger geplanter Nennleistung aufschlüsseln (Braunkohle, Stein-
kohle, Erdgas, Erdöl). 

 
2. Welche Gründe bestehen nach Ansicht der Landesregierung für die Überprü-

fung der Planungsziele der Energiestrategie 2030? 
 
3. Ist die „vorfristige“ Erfüllung des Hauptziels der Energiestrategie, ca. 100 % 

(93,6 % im Jahr 2013) des Energieverbrauches durch Erneuerbare Energien 
abzudecken, ein Grund, die der Windkraft zur Verfügung stehenden Flächen 
noch einmal zu evaluieren? 

 
4. Ist die Landesregierung bereit, sich auf Bundesebene für eine Herausnahme 

der Privilegierung der Windenergie aus § 35 BauGB einzusetzen? 


